




Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt, wenn Zahlungen für nicht geleistete Arbeitsstunden 

aus dem vorangegangenen Jahr bis zum 31. Januar des darauffolgenden Jahres nicht ge

leistet sind. 

Der Ausschluß erfolgt nach eingehender Klärung des Falles durch den Vorstand. Er enthebt 

das Mitglied mit sofortiger Wirkung aller Rechte, entbindet es aber nicht von seiner Pflicht 

zur Beitragszahlung bis zum Schluß des laufenden Geschäftsjahres. Eine Rückzahlung 

bereits geleisteter Beiträge ist ausgeschlossen. 

§6

Beiträge 

Bei Eintritt in den Verein hat das erwachsene Mitglied die Aufnahmegebühr und den 

Jahresbeitrag im Voraus zu entrichten. Die Beiträge für die passive Mitgliedschaft sind 

sowohl für erwachsene als auch jugendliche Mitglieder gleich. 

Im ersten Jahr der Mitgliedschaft zahlen aktive jugendliche Mitglieder keine 

Aufnahmegebühr und sind beitragsfrei. Im zweiten Jahr der aktiven Jugendmitgliedschaft 

werden die Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeitrag, in Höhe von jeweils 50% der 

Erwachsenensätze, fällig. 

Ab dem Jahr, in dem der Jugendliche das 15. Lebensjahr vollendet, müssen 

Arbeitseinstunden, gemäß der Erwachsenenvorgaben, geleistet werden. 

Ab dem Jahr in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird, wird der volle Mitgliedsbeitrag fällig. 

§7

Die Höhe der Aufnahmegebühr und die Höhe des Vereinsbeitrages wird jeweils auf der 

Jahreshauptversammlung durch Abstimmung festgelegt. 

§8

Der Vorstand des Vereins 

Der Vorstand des Vereins setzt sich zusammen aus dem: 

• Vorsitzenden

• stellvertretenden Vorsitzenden

• Kassenwart

• Schriftwart

• Gewässerwart

• stellvertretenden Gewässerwart

• Jugendwart

• 1. Beisitzer (Gewässer)

• 2. Beisitzer (Jugend)

• Hütten- u. Gerätewart
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Die Amtszeit des Vorstandes (Wahlperiode) beträgt 2 Jahre. Die Mitglieder des Vorstandes 

bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Die Amtszeit endet in jedem Fall spätestens zwei Monate 

nach Ende der Wahlperiode von zwei Jahren. Die Vorstandsmitglieder werden auf der 

jährlichen Hauptversammlung jeweils zur Hälfte alle 2 Jahre durch einfache 

Stimmenmehrheit gewählt, und haben dieser jährlich zu ihrer Entlastung Rechenschaft 

abzulegen. Wiederwahl ist zulässig. 

Scheidet ein Mitglied vor Beendigung seiner Amtsdauer aus, so ist der Vorstand berechtigt, 

sich durch Zuwahl zu ergänzen. 

Der Vorstand im Sinne des §26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter 

und dem Kassenwart. Jeweils zwei von ihnen vertreten den Verein gemeinsam. 

Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich und sind für die Überwachung der 

Geschäftsführung der übrigen Vorstandsmitglieder verantwortlich. Sie rufen Vorstands

sitzungen in regelmäßigen Abständen oder je nach Erfordernissen ein und leiten diese. Der 

Gesamtvorstand ist bei ordnungsgemäßer Einladung in jedem Fall beschlußfähig ohne 

Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen. Die Tätigkeit der übrigen Vorstandsmitglieder 

ergibt sich aus der Aufstellung der Arbeitsgebiete. Sie haben alle die Pflicht den 

Vorsitzenden nach besten Kräften bei der Erledigung der Vereinsobliegenheiten zu beraten 

und zu unterstützen. 

§9

Der Kassenwart ist verpflichtet die Kassengeschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen zu 

führen. Die Kasse ist zum Jahresabschluß abzuschließen, und von zwei aus den Reihen der 

Mitglieder für das laufende Geschäftsjahr zu wählenden Kassenprüfern zu prüfen und 

abzuzeichnen. 

Das Ergebnis ist der Jahreshauptversammlang mitzuteilen. Durch sie ist die Entlastung des 

Kassenwartes, sowie des Gesamtvorstandes auszusprechen. 

§10

Die Hauptversammlung findet am Anfang eines jeden Jahres statt. Zu ihr ist vom 

Vorsitzenden mindestens 1 O Tage vorher unter Angabe der Tagesordnung einzuladen. Unter 

dieser Voraussetzung ist die Versammlung beschlußfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der 

Erschienenen. 

§11

Eine außerordentliche Hauptversammlung muß innerhalb von 14 Tagen einberufen werden, 

wenn der Vorsitzende es für nötig hält, der Vorstand es beschließt oder mindestens 1/10 der 

Mitglieder es schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorsitzenden beantragen. 

Alle Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
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